
 
 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures  Wien, am       April 2014 
Parlament 
1017 Wien GZ:  
 

  
Wien, am 20. Jänner 2016 

GZ. BMF-310205/0275-I/4/2015 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7098/J vom 23. November 2015 der 

Abgeordneten Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. und 2.: 

Das Bundesministerium für Finanzen hat die Empfehlung der OECD über die steuerliche 

Nichtabzugsfähigkeit von Ausgaben für Korruption aus 1996 sowohl in den Steuergesetzen 

als auch in Dienstanweisungen umgesetzt. Unter österreichischer Mitarbeit wurde wiederum 

in der OECD das „Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax 

Auditors“ im Jahr 2013 ausgearbeitet und beschlossen. Dieses Handbuch listet anhand von 

Fallbeispielen Sachverhalte und Risikoindikatoren auf, bei deren Vorliegen Bedienstete der 

Finanzverwaltung Verdacht schöpfen können, dass hier betriebliche Ausgaben, versteckt 

unter anderen Bezeichnungen, für Bestechung und Korruption erfolgten. Sollten derartige 

Feststellungen getroffen werden, dann hat entsprechend den internen Dienstanweisungen 

auch eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft im Wege der Finanzstrafbehörde zu erfolgen. 

Dieses OECD-Handbuch wird gemeinsam mit dem OECD-Handbuch zur 

Geldwäscheerkennung fünfmal jährlich in zweitägigen Seminaren für Finanzbedienstete 

geschult. Das Bundesministerium für Finanzen beteiligt sich auch an dem mit 
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Ministerratsbeschluss beim Bundesministerium für Justiz eingerichteten Korruptionsgremium, 

in dem alle österreichischen Aktivitäten koordiniert werden. 

Das Finanzressort verfügt über gute Controllingsysteme, Qualitätssicherungen und interne 

Kontrollsysteme. Für Präventionsarbeit wie auch für die Ermittlung in Fällen mit vermuteter 

strafrechtlicher Relevanz wurde eine eigene Stelle, das Büro für Interne Angelegenheiten 

(BIA), eingerichtet. Die Interne Revision prüft die Effizienz und Effektivität aller 

Kontrollsysteme, aber auch einzelner Teilbereiche davon. Die Arbeitsergebnisse der Internen 

Revision und des Büros für Interne Angelegenheiten werden anlassbezogen sowie auf Basis 

regelmäßiger Treffen ausgetauscht. 

 

Zu 3. bis 6.: 

Eine hohe öffentliche Beteiligung an der Haushaltsführung der Gebietskörperschaften hat 

über die Korruptionsprävention hinaus wichtige positive Einflüsse auf die öffentlichen 

Budgets. Verantwortlichkeit, Effizienz und Effektivität werden gestärkt. Eine stärkere 

Beteiligung an der öffentlichen Haushaltsplanung und -führung setzt vor allem Transparenz 

der öffentlichen Haushalte und der dahinterliegenden Prozesse voraus. Mit der Erlassung der  

Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) wurde dazu ein 

wesentlicher Schritt gesetzt. Die im Rahmen der Finanzausgleichsgespräche diskutierte 

weitere Zusammenführung von Einnahmen-, Ausgaben- und Aufgabenverantwortung kann 

einen zusätzlichen Beitrag dafür bilden. 

 

Zu 7. bis 10.: 

Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass Föderalismus Hand in Hand mit niedrigen 

Steuerbelastungen und maßvoller Verwaltung gehen kann. Es ist allgemein anerkannt, dass 

die spezifische Ausgestaltung des Schweizer Fiskalföderalismus und die in hohem Maß 

gelebte direkte Demokratie dazu wichtige Beiträge liefern. Eine gewisse Orientierung an der 

Schweiz kann daher für Österreich nur von Nutzen sein. 

Es darf dabei aber nicht übersehen werden, dass die historische Entwicklung der Schweiz 

und Österreichs zu doch sehr unterschiedlichen Systemen der Staatsorganisation geführt hat, 

die weit über den Fiskalföderalismus hinausgehen. Die unkritische Übernahme von 

Regelungssystemen ohne Berücksichtigung ihrer jeweiligen Einbettung in das Gesamtgefüge 

des Staatsaufbaus und der Staatsorganisation würde zu Verwerfungen führen, die nicht im 
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Interesse Österreichs sein können. Ich spreche mich daher für eine graduelle Orientierung an 

Schweizer Vorbildern aus, deren konkrete Ausgestaltung Effizienz- und 

Effektivitätssteigerungen bewirkt. 

Die laufenden Finanzausgleichsgespräche bieten Raum für die Gebietskörperschaften solche 

Ansätze zu diskutieren und zu vereinbaren. 

 

Zu 11.: 

Bei internationalen Vergleichen der Einkommensverteilung ist zu berücksichtigen, dass die 

Datenqualität und auch das Bezugsjahr ganz unterschiedlich sein können. Die OECD bemüht 

sich um entsprechende Vergleiche für OECD-Länder und weist dabei die 

Einkommensverteilung nach zwei Konzepten aus: Die Verteilung der Markteinkommen 

erstens vor Steuern und Transfers (primäre Einkommensverteilung) und zweitens nach 

Steuern und Transfers (sekundäre Einkommensverteilung), wobei hier nur monetäre 

Transferleistungen mitgerechnet werden, aber nicht die in Österreich z.B. verteilungspolitisch 

wichtigen Sachleistungen (Bildung, Gesundheit, Pflege etc.). Gemessen wird die Verteilung 

von Einkommen, üblicherweise anhand des „Gini-Koeffizienten“. Ein Wert von Null bedeutet, 

dass alle Einkommen gleich sind, und ein Wert von Eins, dass einer bzw. eine alles und alle 

anderen nichts verdienen. 

Die folgende Tabelle zeigt den gewünschten internationalen Vergleich nach diesen beiden 

Fragestellungen. 

Bei der primären Einkommensverteilung nimmt Österreich OECD-weit den 

zweiundzwanzigsten Rang ein, europaweit den fünfzehnten Rang (Tabelle 1, linke 

Datenhälfte). Bei der sekundären Einkommensverteilung belegt Österreich sowohl OECD- als 

auch EU-weit den zehnten Rang (Tabelle 1, rechte Datenhälfte). 
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Tabelle 1 

 

 

Das zweite Element der Aussage von Prof. Schneider bezieht sich auf die Korruption. Auch 

hier gibt es unterschiedliche Definitionen und Erhebungsmerkmale, wie auch in der Studie 

von Prof. Schneider angeführt. Der von ihm selbst verwendete Weltbank-Index nennt sich 

„Governance-Index“. Er basiert auf Daten und Umfragen und er ist ein zusammengesetzter 

Index, also statistisch weniger abgesichert als der Einkommensverteilungsindex der OECD. Es 

ist leider unklar, welchen Index Prof. Schneider verwendet. 
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Das Bundesministerium für Finanzen hat den Subindex „Control of Corruption“ der Weltbank 

mit der Einkommensverteilung verknüpft, um die These von Prof. Schneider empirisch 

nachzuvollziehen. 

Die Grafiken 1 und 2 zeigen die Stärke des linearen Zusammenhanges zwischen einerseits 

der Einkommensverteilung (vor und nach Steuern/Transfers) und anderseits der Korruption, 

gemessen anhand des Korruptionsindizes der oben genannten Datenbank der Weltbank 

(Tabelle 2). Anzumerken ist, dass in der Studie von Prof. Schneider nur dieser 

Korrelationszusammenhang genannt wird, der von einem Kausalitätsbeweis zu unterscheiden 

wäre und der nicht gemacht wurde. 

Statistisch gesehen zeigen sie einen negativen linearen Zusammenhang zwischen Gini-

Koeffizienten der Einkommensverteilung und dem Korruptionsindex (Control of Corruption, 

siehe Tabelle 2), d.h. eine höhere Korruptionsinzidenz (niedriger Score bei Control of 

Corruption) ist mit einer höheren Ungleichverteilung (höherer Wert des Gini-Koeffizienten) 

verbunden; anders gesagt: eine höhere gemessene Korruption korreliert positiv mit einer 

höheren Einkommensungleichverteilung. 

Die Stärke dieses Zusammenhangs ist aber statistisch nahezu vernachlässigbar schwach. In 

Bezug auf Primäreinkommen ist der Erklärungsgrad statistisch nicht belegbar (R2=0,034). 

Auch in Bezug auf Sekundäreinkommen ist er vernachlässigbar gering (R2=0,24), d.h. viele 

andere Faktoren erklären Korruption. Aus statistischer Sicht lässt sich also die These über 

den Zusammenhang von Einkommensverteilung und Korruption von Prof. Schneider für die 

OECD-Staaten empirisch nicht zwingend erhärten, wobei insbesondere auch Unsicherheit 

über die Richtung des (schwachen) Zusammenhanges herrscht. 
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Grafik 1 

 

Quellen: OECD und Weltbank; jeder Punkt stellt die Kombination aus Gini-Koeffizient und Control of Corruption 

Score eines OECD-Mitgliedstaates dar 

 

Grafik 2 

 

Quellen: OECD und Weltbank; jeder Punkt stellt die Kombination aus Gini-Koeffizient und Control of Corruption 

Score eines OECD-Mitgliedstaates dar 
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Tabelle 2 

 

Quelle: Weltbank, WGI 
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Schließlich soll noch auf die These von Prof. Schneider eingegangen werden, dass Korruption 

Emigration fördere. Seit einigen Jahren ist Österreich ein starkes Empfängerland von 

Einwanderern aus EU- und Nicht-EU-Ländern. In erster Linie scheint das hohe 

Einkommensniveau Österreichs einen sogenannten Pull-Faktor darzustellen, während in 

manchen Herkunftsländern auch institutionelle Faktoren wie das Vorherrschen von Krieg, 

Schwächen der Rechtsstaatlichkeit und Korruption sehr starke Push-Faktoren aus ihrem 

Heimatland heraus sein dürften. Ein starker linearer Zusammenhang von Emigration und 

Korruption lässt sich aus Sicht des Bundesministeriums für Finanzen aus der zentralen 

Gegenüberstellung in der Studie von Prof. Schneider (Korrelationsdiagramm mit dem Titel 

"High levels of corruption are associated with high emigration ratios for skilled workers") 

mangels geringer Korrelation nicht herauslesen: 

Quelle: F. Schneider (2015): Does corruption promote emigration? 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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